
 

 

Konzertvertrag Hertz-Blut  
 

Vertrag zwischen der Band 
 

Hertz-Blut  
 

Vertreten durch:  
 

 Kevin Möckel 
Bertholdsweg 29  
09599 Freiberg (Sachsen)  
Mobil: 0172/6839023  
 
hertz_blut@web.de  
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002688434377 
 

Und dem 
Veranstalter:   ______________________________ 
 
Wohnhaft in:    ______________________________ 
Straße:     ______________________________ 
Tel.:      ______________________________ 
Handy.:    ______________________________ 
E-Mail:     ______________________________ 
 
wird nachstehend ausgefüllter Engagementvertrag rechtsverbindlich 
geschlossen. 
 
Veranstaltungsdatum:  ___________________________ 
Veranstaltungsort:    ___________________________ 
Vertragsdauer:     ___________________________ 
Spielzeit:      ___________________________ 
Vereinbarte Gage:    ___________________________ 
 

 



 

 

Sondervereinbarung:  
 
Mit Beendigung des Auftritts haben die Künstler den Vertrag erfüllt. 
Sollte die Band infolge höherer Gewalt oder plötzlich schwerer Erkrankung eines Mitglieds den 
Vertrag nicht erfüllen können, so wird die Band bemüht sein - jedoch ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht – entsprechenden Ersatz zu finden. 
Irgendwelche Ersatzansprüche stehen dem Veranstalter nicht zu. 
 
Seite 2 ist Bestandteil des Vertrags 
 
 
 
Die Abstandssumme bei Nichtzustandekommen der Veranstaltung (ausgenommen ist ein 
Vertragsbruch aus Gründen höherer Gewalt im Sinne von § 275 BGB) beträgt zwei Drittel der 
Gage. 
 
Alle Änderungen oder Erweiterungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Gerichtsstand für beide Seiten ist Karlsruhe. 
 
Weitere Vertragsbedingungen: 
1 Der Band und dem technischen Personal ist bei der Ankunft am Veranstaltungsort vom 

Veranstalter ein geeigneter Raum zum Aufenthalt und zum Umkleiden zur Verfügung zu 
stellen. 

2 Der Raum sollte ausschließlich der Band zugänglich sein. 
3 Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass der Band für ihren Auftritt eine geeignete 

Bühne zur Verfügung steht. 
4 Die Bühne muss mindestens drei Stunden vor Konzertbeginn zum Aufbau zur Verfügung 

stehen. 
5 Band und technisches Personal erhalten freie Getränke und Verpflegung im Rahmen des 

üblichen Angebots. 
6 Etwaige Gebühren für urheberrechtlich geschützte Werke (GEMA) trägt der Veranstalter. 
 
           Ort, Datum, Unterschrift (Veranstalter) 
 
               ___________________ 
 
 
          Ort, Datum, Unterschrift (Vertreter der Band) 
 
 
     ____________________ 
 
 


